
 
 
 

 
2.3 Reglemente - Weisungen 

 

 

 
 
 
Absenzmeldung für Lehrkräfte Kindergarten 
 
- Absenzmeldungen bei der Schulleitung sind in folgenden Fällen nötig: Krankheit, Unfall, Militär-, 

Zivil- oder Zivilschutzdienst, Wohnungswechsel, Heirat, Geburt eines Kindes und Todesfall in der 
Familie, Unterrichtshospitation. 

- Für eine Absenz in Folge von Krankheit oder Unfall, welche länger als drei Tage dauert, ist ein 
ärztliches Zeugnis beizubringen. 

- Vorhersehbare Absenzen sind der Schulleitung so früh wie möglich mitzuteilen. 
- Findet der Unterricht ausserhalb des Schulzimmers statt (z. B. Schulreise, Exkursion, 

Klassenlager, etc.), muss keine Absenzmeldung ausgefüllt werden. In diesem Fall ist die 
Schulleitung mittels einer Kopie der Mitteilung an die Schüler/-innen bzw. deren Eltern zu 
informieren. 

 

Name:  Vorname:  

 

Datum der Absenz:  

Begründung:  

  

  

 
Die Lektionen…  □ finden/fanden statt. 
  Stellvertretung durch: ____________________________________ 
 □ fallen/fielen aus. 
 

Datum:  Unterschrift der Lehrkraft:  

 

Datum:  Visum der Schulleitung:  

 
 

Bemerkungen:  

  

  

 
- Weitere, von einer Absenz betroffene Lehrkräfte (Musikschule; Therapie; Deutsch f. 

Fremdsprachige) sowie der Hauswart werden in der Regel durch die Lehrkraft informiert. Davon 
ausgenommen sind unvorhersehbare Absenzen (z.B. Krankheit, Unfall, Todesfall in der Familie). 
Dann erfolgt die Information durch die von der abwesenden Lehrkraft kontaktierte Stelle 
(Schulleitung). 

- In der Regel finden nicht von der abwesenden Lehrkraft gehaltene Unterrichtslektionen 
(Therapien; Deutsch f. Fremdsprachige) für die von der Absenz der Lehrkraft betroffenen 
Schülerinnen und Schüler trotzdem statt. 

- Die Schulleitung informiert den Schulrat, sowie allenfalls das Schulsekretariat von der Absenz 
einer Lehrkraft. 

 
 



 
 

 
2.3 Reglemente - Weisungen 

 

 

 
 
Absenzmeldung für Lehrkräfte Primarschule 
 
- Absenzmeldungen bei der Schulleitung sind in folgenden Fällen nötig: Krankheit, Unfall, Militär-, 

Zivil- oder Zivilschutzdienst, Wohnungswechsel, Heirat, Geburt eines Kindes und Todesfall in der 
Familie, Unterrichtshospitation. 

- Für eine Absenz in Folge von Krankheit oder Unfall, welche länger als drei Tage dauert, ist ein 
ärztliches Zeugnis beizubringen. 

- Vorhersehbare Absenzen sind der Schulleitung so früh wie möglich mitzuteilen. 
- Findet der Unterricht ausserhalb des Schulzimmers statt (z. B. Schulreise, Exkursion, 

Klassenlager, etc.), muss keine Absenzmeldung ausgefüllt werden. In diesem Fall ist die 
Schulleitung mittels einer Kopie der Mitteilung an die Schüler/-innen bzw. deren Eltern zu 
informieren. 

 

Name:  Vorname:  

 

Datum der Absenz:  

Begründung:  

  

  

 
Die Lektionen…  □ finden/fanden statt. 
  Stellvertretung durch: ____________________________________ 
 □ fallen/fielen aus. 
 

Datum:  Unterschrift der Lehrkraft:  

 

Datum:  Visum der Schulleitung:  

 
 

Bemerkungen:  

  

  

 
- Die SchülerInnen bzw. deren Eltern, sowie weitere, von einer Absenz betroffene Lehrkräfte 

(Handarbeit, Therapien, Religion etc.) und der Hauswart werden in der Regel durch die Lehrkraft 
informiert. Davon ausgenommen sind unvorhersehbare Absenzen (z.B. Krankheit, Unfall, 
Todesfall in der Familie). Dann kann die Information durch die von der abwesenden Lehrkraft 
kontaktierte Stelle (Schulsekretariat oder Schulleitung) erfolgen. 

- In der Regel finden nicht von der abwesenden Lehrkraft gehaltene Unterrichtslektionen (z.B. 
Religion, Handarbeit, Therapie) für die von der Absenz der Lehrkraft betroffenen Schülerinnen und 
Schüler trotzdem statt. 

- Die Schulleitung informiert den Schulrat, sowie allenfalls das Schulsekretariat von der Absenz 
einer Lehrkraft. 

 
 
 
 



 
 
 

 
2.3 Reglemente - Weisungen 

 

 

 
 
Absenzmeldung für Lehrkräfte Oberstufe 
 
- Absenzmeldungen bei der Schulleitung sind in folgenden Fällen nötig: Krankheit, Unfall und 

Todesfall in der Familie. 
- Für eine Absenz in Folge von Krankheit oder Unfall, welche länger als drei Tage dauert, ist ein 

ärztliches Zeugnis beizubringen. 
- Vorhersehbare Absenzen sind der Schulleitung so früh wie möglich mit dem Urlaubsformular 

mitzuteilen . 
- Findet der Unterricht ausserhalb des Schulzimmers statt (z. B. Schulreise, Exkursion, 

Klassenlager, etc.), muss keine Absenzmeldung ausgefüllt werden. In diesem Fall ist die 
Schulleitung mittels einer Kopie der Mitteilung an die Schüler/-innen bzw. deren Eltern zu 
informieren. 

 

Name:  Vorname:  

 

Datum der Absenz:  

Begründung:  

  

  

 
Die Lektionen…  □ finden/fanden statt. 
  Stellvertretung durch: ____________________________________ 
 □ fallen/fielen aus. 
 

Datum:  Unterschrift der Lehrkraft:  

 

Datum:  Visum der Schulleitung:  

 
 

Bemerkungen:  

  

  

 
- Weitere, von einer Absenz betroffene Lehrkräfte (Handarbeit, Therapien, Religion etc.) sowie der 

Hauswart werden in der Regel durch die Lehrkraft informiert. Davon ausgenommen sind 
unvorhersehbare Absenzen (z.B. Krankheit, Unfall, Todesfall in der Familie). Dann erfolgt die 
Information durch die von der abwesenden Lehrkraft kontaktierte Stelle (Schulsekretariat oder 
Schulleitung). 

- In der Regel finden nicht von der abwesenden Lehrkraft gehaltene Unterrichtslektionen (z.B. 
Religion, Handarbeit, Therapie) für die von der Absenz der Lehrkraft betroffenen Schülerinnen und 
Schüler trotzdem statt. 

- Die Schulleitung informiert das Schulsekretariat von der Absenz einer Lehrkraft. 
 
 
 
 



 
 

 
2.3 Reglemente - Weisungen 

 

 

 
 
Absenzmeldung für Lehrkräfte Musikschule 
 
- Absenzmeldungen bei der Schulleitung sind in folgenden Fällen nötig: Krankheit, Unfall, Militär-, 

Zivil- oder Zivilschutzdienst, Wohnungswechsel, Heirat, Geburt eines Kindes und Todesfall in der 
Familie, Unterrichtshospitation. 

- Für eine Absenz in Folge von Krankheit oder Unfall, welche länger als drei Tage dauert, ist ein 
ärztliches Zeugnis beizubringen. 

- Vorhersehbare Absenzen sind der Schulleitung so früh wie möglich mitzuteilen. 
 
 

Name:  Vorname:  

 

Datum der Absenz:  

Begründung:  

  

  

 
Die Lektionen…  □ finden/fanden statt. 
  Stellvertretung durch: ___________________________________________  
 □ fallen/fielen aus. 
 

Datum:  Unterschrift der Lehrkraft:  

 

Datum:  Visum der Schulleitung:  

 
 

Bemerkungen:  

  

  

 
 
- Weitere, von einer Absenz betroffene Volksschullehrkräfte (z.B. Grundkurs) und Eltern werden in 

der Regel durch die Lehrkraft informiert. Davon ausgenommen sind unvorhersehbare Absenzen 
(z.B. Krankheit, Unfall, Todesfall in der Familie). Dann erfolgt die Information durch die von der 
abwesenden Lehrkraft kontaktierte Stelle (Schulsekretariat oder Schulleitung). 

- Die Schulleitung informiert das Schulsekretariat und den Schulrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


